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22 Dienst- und Personalvertretungsrecht der Gemeindebediensteten 

Beachte zur ganzen Rechtsvorschrift 

Der Erfassungsstichtag ist der 1.1. 2020, weitere Novellen sind erst ab diesem Zeitpunkt im RIS 
historisch erfasst. 

Text 

7. Abschnitt 
Verwendung des Beamten 

§ 78 
Arbeitsplatz 

(1) Jeder Beamte, der nicht vom Dienst befreit oder enthoben ist, ist mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben eines in der Geschäftseinteilung seiner Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes zu betrauen. 

(2) In den Geschäftseinteilungen darf ein Arbeitsplatz nur für Aufgaben vorgesehen werden, die die 
volle Normalarbeitskraft eines Menschen erfordern. Soweit nicht zwingende dienstliche Rücksichten 
entgegenstehen, dürfen auf einem Arbeitsplatz nur gleichwertige oder annähernd gleichwertige Aufgaben 
zusammengefaßt werden. 

(3) Mit Zustimmung des Beamten und wenn er die Eignung hiefür aufweist, kann der Beamte zur 
Besorgung von Aufgaben herangezogen werden, die regelmäßig von Beamten einer höheren Besoldungs- 
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oder Verwendungsgruppe oder einer höheren Dienstklasse ausgeübt werden, falls entsprechend 
eingestufte, für diese Verwendung geeignete Beamte nicht zur Verfügung stehen. 

(4) Der Beamte ist verpflichtet, vorübergehend auch Aufgaben zu besorgen, die nicht zu den 
Dienstverrichtungen der betreffenden Einstufung und Verwendung gehören, wenn es im Interesse des 
Dienstes notwendig ist. 

(5) Ein Beamter, der nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, darf mit der Wahrnehmung 
der Aufgaben eines Arbeitsplatzes nicht betraut werden, wenn diese Aufgaben ganz oder teilweise 
Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung (§ 9 Abs. 6) umfassen. 

(6) Der Beamte der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee ist verpflichtet, die in seinen 
Aufgabenkreis fallenden Dienstleistungen bei allen Dienststellen der Stadt innerhalb der Stadt und 
innerhalb des politischen Bezirkes Klagenfurt-Land zu verrichten. Der Beamte der Stadt Villach ist 
verpflichtet, die in seinen Aufgabenkreis fallenden Dienstleistungen bei allen Dienststellen der Stadt 
innerhalb der Stadt und innerhalb des politischen Bezirkes Villach-Land zu verrichten. 
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